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Protokollauszug des Gemeinderates
Sitzung vom 2. September 2025

Titel
Beschluss-Nr.
Reg.-Nr.
Versand

Sonntagsverkäufe 2025, Festsetzung
211
20.05 Ausserordentliche Wirtschaftsbewilligungen
9. September 2025

IDG-Status: öffentlich

Ausgangslage:
Die verkaufsoffenen Sonntage 2025 sollen fur die Gemeinde Hombrechtikon definiert werden. Der Be-

reich Sicherheit hat sich deshalb beim Gewerbeverein Hombrechtikon nach dessen Wünschen erkun-

digt. Folgende Daten sollen gernass Karin Knechtle, Vorstand Gewerbeverein, 2025 als verkaufsof-

fene Sonntage definiert werden.

Verkaufsoffene Sonntage 2025

- Sonntag, 30.11.2025

- Sonntag, 21.12.2025

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden im Kanton Zürich können pro Jahr maximal vier Sonntage für das ganze Gemeinde-

gebiet bestimmen, an denen die Verkaufsgeschäfte bewilligungsfrei Arbeitnehmende beschäftigen

dürfen (Art. 19 Abs. 6 Arbeitsgesetz ArG). Es dürfen höchstens zwei Sonntage nacheinander bezeich-

net werden (Art. 20 Abs. 1 ArG). Die Bewilligungsbefreiung gilt ausschliesslich für das Verkaufsperso-

nal und nicht für andere Gruppen von Arbeitnehmenden (z.B. Logistikpersonal im Lager, Dienstleis-

tungspersonal). Hohe Feiertage (Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Eidgenössischer Bettag

und Weihnachten) dürfen nicht als verkaufsoffene Sonntage bezeichnet werden (§ 1 Abs. 1 lit. b und

Abs. 2 i.V.m. § 5 Abs. 3 RLG). Das Amt für Wirtschaft empfiehlt zugunsten der Arbeitnehmenden auch

die folgenden Feiertage nicht als verkaufsoffene Sonntage zu bezeichnen: 1. Januar; Ostermontag: 1.

Mai; Auffahrt; Pfingstmontag; 1. August; 26. Dezember. Familienbetriebe sind gemass Art. 4 ArG von

der Regelung ausgeschlossen.

Erwägungen:
Dem Wunsch des Gewerbevereins Hombrechtikon wird entsprochen. Folgende Daten werden fur

2025 als verkaufsoffene Sonntage definiert.

- Sonntag, 30.11.2025

- Sonntag, 21.12.2025

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Sonntage, 30.11.2025 und 21.12.2025, werden als verkaufsoffene Sonntage festgelegt.

2. Der Bereich Sicherheit wird beauftragt die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Amt fur

Wirtschaft und Arbeit, Arbeitsbedingungen, darüber zu informieren.

Protokollauszug an:
- Gewerbeverein Hombrechtikon, Kathrin Knechtle-Huggel, Mistel Apotheke AG, Rutistrasse 7,

8634 Hombrechtikon

- RGPK-Mitglieder (Pixas)
- Michaela Leemann, BL Sicherheit (Pixas)
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